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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Dienstag, 26.09.2017, um 18:00 Uhr findet im Sitzungssaal des
Rathauses die 8. Sitzung des Gemeinderates mit folgender Ta-
gesordnung statt:
1. Änderung in der Besetzung der Ausschüsse
2. Bebauungsplan "Sandäcker":  Erneute öffentliche Auslegung ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2
BauGB vom 18.07. bis einschließlich 21.08.2017 -  Abwägung der
eingegangenen Stellungnahmen

3. Bebauungsplan "Sandäcker": Satzungsbeschluss gemäß § 10
Abs. 1 BauGB

4. Widmung von Ortsstraßen und beschränkt öffentliche Wegen
5. Vorausleistung auf den Straßenausbaubeitrag Günterslebener

Straße
6. Bauantrag für die Nutzungsänderung von Büroräumen zu einer

Wohnung, Raiffeisenstr.8, Fl.Nr. 830/2
7. Sanierung Mittelbau - Auftragsvergabe Steinmetz- & Parkettar-

beiten
8. Protokollgenehmigung
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Gemeinde Veitshöchheim, 19.09.2017
Jürgen Götz ,1. Bürgermeister

Auszugsweiser Bericht aus der 7. Sitzung des Ge-
meinderates am 12.09.2017 (öffentlicher Teil)
- Die Beschlüsse erfolgten, soweit nicht anders vermerkt, einstimmig -
1. Ausscheiden des Gemeinderatsmitgliedes Frau Christina Stibi
Der Gemeinderat stimmt dem vorzeitigen Ausscheiden von Frau
Christina Stibi aus dem Gemeinderat zum 31.08.2017 zu.
2. Ausscheiden des Gemeinderatsmitgliedes Herr Robert Röhm
Der Gemeinderat stimmt dem vorzeitigen Ausscheiden von Herrn Ro-
bert Röhm aus dem Gemeinderat zum 31.08.2017 zu.
3. Annahme des neuen Gemeinderatsmitgliedes Frau Andrea Knorz
Der Gemeinderat nimmt ohne Einwendungen zur Kenntnis, dass Frau
Andrea Knorz, Arndtstr. 9, 97209 Veitshöchheim, nach dem Aus-
scheiden von Frau Christina Stibi als Nachfolgerin auf dem Wahl-
vorschlag „Christlich-Soziale Union in Bayern e.V./Veitshöchheimer
Mitte (CSU/VM)“ zum 01.09.2017 in den Gemeinderat der Gemeinde
Veitshöchheim nachrückt.
Der vorgeschriebene Eid gemäß Art. 31 Abs. 4 GO wurde in der Sit-
zung am 12.09.2017 vom Ersten Bürgermeister Jürgen Götz abge-
nommen.
4. Annahme des neuen Gemeinderatsmitgliedes Herr Martin Issing
Der Gemeinderat nimmt ohne Einwendungen zur Kenntnis, dass Herr
Martin Issing, Breslauer Str. 2, 97209 Veitshöchheim, nach dem
Ausscheiden von Herrn Robert Röhm als Listennachfolger auf dem
Wahlvorschlag „Unabhängige Wählergemeinschaft – Freie Wähler
Veitshöchheim e.V. (U.W.G)“ zum 01.09.2017 in den Gemeinderat der
Gemeinde Veitshöchheim nachrückt.

Der vorgeschriebene Eid gemäß Art. 31 Abs. 4 GO wurde in der Sit-
zung am 12.09.2017 vom Ersten Bürgermeister Jürgen Götz abge-
nommen.
5. Neukalkulation der Entwässerungsgebühren, hier: Beitrags-

und Gebührensatzung (BGS-EWS) zur Entwässerungssatzung
Der Gemeinderat nimmt die Neufassung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung (BGS-EWS) zur Entwässerungssatzung zur Kenntnis
und beschließt diese ohne Änderung in der vorgelegten Fassung.
6. Straßenverkehrsangelegenheiten - Tiergartenstraße, Be-

schilderung
In der Tiergartenstraße ist – um ein Durchfahren von Schwerlast-
verkehr zu vermeiden -  von der Pont-l’Evêque Allee kommend eine
Tonnagebeschränkung für Fahrzeuge mit mehr als 2,8 t 
(Z 262) sowie ein Zusatzzeichen „Frei für Fahrzeuge der Müllabfuhr“
anzubringen. 
7. Straßenverkehrsangelegenheiten - Würzburger Straße, Be-

schilderung Tempo-30-Zone
An der Einmündung Würzburger Straße/Parkstraße (Fahrtrichtung
Würzburg) ist das Schild 
Z 274.1 (Tempo-30-Zone) anzubringen.
Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, ob die bestehende Be-
schilderung der Tempo-30-Zone im Bereich Würzburger Straße/Park-
straße aufgrund der Anbringung des neuen Schildes entbehrlich ist.
8. Straßenverkehrsangelegenheiten - Fußweg parallel zur Wolfs-

talstraße
Der Fußweg Fl.Nr. 916/477, der parallel zur Wolfstalstraße verläuft,
wird zur Benutzung durch Fahrradfahrer freigegeben. Er ist mit dem
Zeichen 239 und dem Zusatzzeichen 1020-12 (Radfahrer und An-
lieger frei) an beiden Einmündungen zu beschildern. 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   Nein 2   Anwesend 23
9. Straßenverkehrsangelegenheiten - Schönstraße, nördlicher

Teil, Freigabe für Fahrradfahrer
Die „nördliche Schönstraße“ wird für den Radfahrverkehr freigege-
ben, ein zusätzliches Zeichen 1022-10 (Radfahrer frei) ist jeweils an
der Einmündung Günterslebener Straße/Schönstraße sowie Lin-
dentalstraße/Schönstraße anzubringen. 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird zusätzlich im Einmün-
dungsbereich Günterslebener Straße/Schönstraße bis zum Ende
des Brückenbauwerkes beidseitig ein absolutes Halteverbot für Lkw,
Busse sowie Pkw mit Anhänger (Zeichen 283 mit Zusatzzeichen
1049-13) angeordnet.
Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen einer Verkehrsbegehung
die Parksituation in der Schönstraße im Allgemeinen zu prüfen.
10. Straßenverkehrsangelegenheiten - Friedrich-Ebert-Straße,

Beschilderung
Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der besseren Verständ-
lichkeit ist das bestehende Verkehrszeichen 357 (Sackgasse) am Be-
ginn der Friedrich-Ebert-Straße durch das Verkehrszeichen 357-50
(durchlässige Sackgasse für Fußgänger und Radfahrer) zu ersetzen. 
11. Bauantrag für den Neubau von 3 Doppelhäusern, Güntersl-

ebener Str. 7 + Hofweg 22, Fl.Nr. 1648/1, 1651/1
Das gemeindliche Einvernehmen für den Bauantrag wird erteilt.
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Das Vorhaben befindet sich innerhalb der zusammenhängenden
Bebauung (§ 34 BauGB).
Abstimmungsergebnis: Ja 7   Nein 16   Anwesend 23
12. Zukünftige Fassadengestaltung Rathauskomplex
Der Gemeinderat stimmt der Fassadensanierung des gesamten Ge-
bäudeensembles am Erwin-Vornberger-Platz in der ursprünglichen
Farbgebung (weiß – ocker) zu. Im Zuge der anstehenden Sanierung
der Rathausfassade sollen alle Gebäudeteile neu gefasst werden.
13. Protokollgenehmigung
Die Niederschrift vom 04.07.2017 – öffentlicher Teil - wird genehmigt.

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des Ferien-
ausschusses vom 22.08.2017
AUSZUG NICHTÖFFENTLICHER TEIL
Sanierung Mittelbau – Mehrkosten Elektro
Dem Nachtrag der Firma EKS, Veitshöchheim, in Höhe von
81.021,33 € brutto, geprüft durch das Ingenieurbüro Köberlein, wird
zugestimmt.
Mietvertrag Dr. Christa Kitz, Mittelbau
Der Mietvertrag mit Frau Dr. Christa Kitz für die Kinderarztpraxis im
Erdgeschoß des Mittelbaus, Erwin-Vornberger-Platz 2, in Veits-
höchheim wird vollinhaltlich genehmigt.
Neu- bzw. Ersatzeinstellung von Musikschullehren
Den Einstellungen von Herrn Daniel Delgado sowie von Herrn Chris-
tian Stapff wird zugestimmt. Die Einstellungen erfolgen jeweils auf ein
Jahr befristet.

Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung der Gemeinde Veitshöchheim
Im Mitteilungsblatt vom 24. Juli 2017, lfd. Nr. 29/2017 wurde die Neu-
fassung der Beitrags-und Gebührensatzung zur Entwässerungssat-
zung der Gemeinde Veitshöchheim bekanntgemacht.
Leider wurde in dieser Bekanntmachung die Gebietsabflussbei-
wertkarte, die Bestandteil der Beitrags- und Gebührensatzung ist,
nicht mit bekanntgemacht. Damit kann die Satzung nicht in Kraft tre-
ten.
Um diesen Fehler in der Bekanntmachung zu beheben, wurde die
Beitrags- und Gebührensatzung einschließlich der Gebietsabfluss-
beiwertkarte noch einmal in der Gemeinderatssitzung vom 12. Sep-
tember 2017 neu beschlossen. 
Die Beitrags- und Gebührensatzung wird daher neu ausgefertigt mit
Ausfertigungsdatum vom 13.09.2017 und nachstehend einschließlich
der Gebietsabflussbeiwertkarte neu bekanntgemacht.
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung tritt
zum 01. Oktober 2017 in Kraft.

Veitshöchheim, 14.09.2017
Jürgen Götz, 1. Bürgermeister

Bekanntmachung
Nachstehend wird die Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung der Gemeinde Veitshöchheim bekanntge-
macht.
Beitrags- und Gebührensatzung (BGS-EWS) zur Entwässe-
rungssatzung (EWS) der Gemeinde Veitshöchheim vom 13. Sep-
tember 2017
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt
die Gemeinde Veitshöchheim folgende Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstel-
lung der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2 
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte
oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für Grund-
stücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende Nutzungs-
möglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt,
wenn
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässe-

rungseinrichtung besteht
oder
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwäs-

serungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstat-

bestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die
– zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maß-
nahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, ent-
steht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstückes oder Erbbauberechtigter
ist.

§ 5 
Beitragsmaßstab

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Ge-
schossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.

Die Gemeinde Veitshöchheim, ca. 10.000 Einwohner, 
Landkreis Würzburg, stellt ab 01.09.2018

einen Ausbildungsplatz
zum Verwaltungsfachangestellten (m/w)
in der Fachrichtung allgemeine innere Verwaltung
des Freistaates Bayern und Kommunalverwaltung

zur Verfügung. Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie
im Internet unter www.veitshoechheim.de.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Kopien der letz-
ten Schulzeugnisse (Zwischen- und Jahreszeugnis) senden Sie
bitte bis spätestens 20.10.2017 an die Gemeinde Veitshöchheim,
Erwin-Vornberger-Platz 1, 97209 Veitshöchheim oder per E-Mail
an personal@veitshoechheim.de (bitte nur eine PDF-Datei als An-
hang).
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Geschäftslei-
tenden Beamten, Herrn Stein, Tel. 0931 9802-713.

Die Gemeinde Veitshöchheim, ca. 10.000 Einwohner, 
Landkreis Würzburg, sucht zum 01.08.2018

einen Sachbearbeiter (m/w)
für Personalangelegenheiten sowie für

den kommunalen Verkehrsüberwachungsdienst

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie im Internet un-
ter www.veitshoechheim.de.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis
spätestens 03.11.2017 an die Gemeinde Veitshöchheim, Erwin-
Vornberger-Platz 1, 97209 Veitshöchheim oder per E-Mail an
personal@veitshoechheim.de (bitte nur eine PDF-Datei als An-
hang).
Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Geschäftslei-
tenden Beamten, Herrn Stein, Tel. 0931 9802-713.
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Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken
von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in un-
beplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 4-fache
der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch auf
2.500.m², bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in
allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der vollen Flä-
che herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen,
soweit sie ausgebaut sind. Dachgeschosse, die nur teilweise
ausgebaut sind, werden nur mit der tatsächlich ausgebauten Ge-
schossfläche berechnet. Gebäude oder selbstständige Gebäu-
deteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht
angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die
Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über
die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Be-
bauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten Grundstü-
cken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche
in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für
die Beitragsbemessung maßgebliche vorhandene Bebauung im
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grund-
stücke im Sinn des Satzes 1.

(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung
der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit
sich dadurch der Vorteil erhöht.
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere
– im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzli-

chen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge ge-
leistet wurden,

– im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2
für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche
Grundstücksfläche,

– im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Ge-
bäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, so-
weit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die
Beitragsfreiheit entfallen.

(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs.
3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach
Abzug der nach Abs. 3 berücksichtigten Geschossflächen und den
nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berech-
net. Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen,
so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Bei-
tragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde. 

6 
Beitragssatz

(1) Der Beitrag beträgt
a) pro m² Grundstücksfläche ….. …4,67€
b) pro m² Geschossfläche ..…  12,97 €

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet
werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben.
Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücksflächenbei-
trag nach erhoben.

§ 7 
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a 
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wer-
den. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen
Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 8 
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Er-
neuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhal-
tung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 EWS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund
liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der je-
weils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen
Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erb-
bauberechtigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf
Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrich-
tung hinsichtlich der Schmutzwasserbeseitigung Grundgebühren
und Schmutzwassergebühren.
Für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung hinsichtlich der Nie-
derschlagswasserbeseitigung werden Niederschlagswassergebüh-
ren erhoben.

§ 9a 
Grundgebühr Schmutzwasserbeseitigung

(1) Die Grundgebühr für die Benutzung der Einrichtung hinsichtlich
der Schmutz-wasserbeseitigung wird nach dem Dauerdurchfluss
der verwendeten Wasserzähler berechnet.
Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend
mehrere Hauptwasserzähler zur Ermittlung des abwasserge-
bührenpflichtigen Frischwasserbezugs, so wird die Grundge-
bühr für jeden der Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzäh-
ler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt,
der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu
können.

(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern
mit Dauerdurchfluss
bis Q 3  4,0 m³/h ………    14,28 €/Jahr
bis Q 3  10 m³/h …………17,85 €/Jahr
bis Q 3  16 m³/h …………21,42 €/Jahr
über Q 3  16 m³/h ……  …221,34 €/Jahr.
Sofern die Pflicht zur Entrichtung der Einleitungsgebühren nicht
während des gesamten Jahres besteht, ist pro angefangenem
Monat ein Zwölftel der Grundgebühr nach Nr. 2 zu entrichten.

§ 10
Schmutzwassergebühr

1. Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden
Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Ent-
wässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstücken
zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 1,41 € pro Kubikmeter
Schmutzwasser.

2. Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Was-
serversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsanlage
zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermen-
gen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist.
Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler er-
mittelt. 
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Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
a) ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
b) der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-

möglicht wird, oder
c) sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-

zähler den wirklichen Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete
Schmutzwassermenge nicht angibt.

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler
erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigengewinnungs-
anlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³/Jahr und Ein-
wohner neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversor-
gung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als
35 m³/Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen sind er-
gänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebüh-
renpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserver-
brauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

3. Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Was-
sermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Der Nachweis ist
grundsätzlich durch geeichte Wasserzähler zu führen, die der
Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. Bei land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung gilt für jedes Stück
Großvieh (Pferde und Rinder älter als ein Jahr) eine Wasser-
menge von 10 cbm jährlich als nachgewiesen. Maßgebend ist die
im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der
Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage
des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden.

4. Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen
a) Wassermenge bis zu 6 cbm jährlich, sofern es sich um Wasser

für laufend wiederkehrende Verwendungszwecke handelt; der
Ausschluss gilt nicht für Wassermengen für nachgewiesenen
Gartenwasserbezug,

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

5. Im Fall des § 10 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit
begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Einwohner, der mit
Hauptwohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück zum Stich-
tag 01.10. gemeldet ist, pro Jahr unterschreiten würde. In be-
gründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezo-
gene Schätzungen möglich.

§ 10a
Niederschlagswassergebühr

1. Maßgeblich für den Anteil des jeweiligen Grundstücks an der Nie-
derschlagswasserableitung in die Entwässerungseinrichtung ist die
reduzierte Grundstücksfläche. Diese ergibt sich, wenn die Grund-
stücksfläche mit dem für das Grundstück geltenden Gebietab-
flussbeiwert multipliziert wird. Der Gebietsabflussbeiwert stellt
den im entsprechenden Gebiet durchschnittlich vorhandenen An-
teil der bebauten und befestigten Flächen an der Gesamtgrund-
stücksfläche dar. Aufgrund dieser Satzung wird vermutet, dass die
so ermittelte Fläche der tatsächlich bebauten und befestigten Flä-
che entspricht, von der aus Niederschlagswasser in die Entwäs-
serungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt.

2. Der Gebietsabflussbeiwert beträgt für:
Zone I: 0,25
Zone II: 0,35
Zone III: 0,50
Zone IV 0,60
Zone V: 0,80
Der für das jeweilige Grundstück maßgebliche Gebietsabfluss-
beiwert ergibt sich aus den Eintragungen in der Gebietsabfluss-
beiwertkarte zum Stand 25. Januar 2016, die Bestandteil dieser
Satzung ist. Wird von einem Grundstück, das in einem Gebiet liegt,
für das in der Gebietsabflussbeiwertkarte kein Gebietsabfluss-
beiwert festgesetzt ist, Niederschlagswasser in die Entwässe-
rungseinrichtung eingeleitet, so wird der Gebührenberechnung

die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche zugrunde gelegt, von
der aus Niederschlagswasser eingeleitet wird oder abfließt.

3. Die Vermutung des Abs. 1 kann widerlegt werden, wenn nachge-
wiesen wird, dass die tatsächlich bebaute und befestigte Fläche,
von der aus Niederschlagswasser in die Entwässerungseinrichtung
eingeleitet wird oder abfließt, um mindestens 20 % oder um min-
destens 200 m² von der nach Abs. 1 ermittelten reduzierten Grund-
stücksfläche abweicht.
Der Antrag des Gebührenschuldners, die Gebühren nach der tat-
sächlich bebauten und befestigten Fläche zu berechnen, ist bis
zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist für den Gebührenbescheid zu
stellen. Anträge, die nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist einge-
hen, werden ab dem Veranlagungszeitraum, in dem der Antrag ein-
geht, berücksichtigt.
Der Nachweis ist dadurch zu führen, dass der Antragsteller anhand
einer Planskizze die einzelnen Flächen, von denen aus Nieder-
schlagswasser eingeleitet wird, genau bezeichnet und ihre Größe
angibt.

4. Für die Entscheidung sind die tatsächlichen Verhältnisse am 01.
Januar des Jahres, für das die Gebühr erhoben wird, oder, wenn
die Gebührenpflicht erst im Laufe des Veranlagungszeitraums
entsteht, die Verhältnisse zu Beginn der Gebührenpflicht maßge-
bend. Die tatsächlich bebaute und befestigte Grundstücksfläche
bleibt auch für künftige Veranlagungszeiträume Gebührenmaßstab;
bis sich die Grundstücksverhältnisse ändern. Änderungen der
maßgeblichen Flächen hat der Gebührenschuldner unaufgefordert
bekannt zu geben. Veranlagungszeitraum ist das Kalenderjahr.

5. Ist auf einem an die Niederschlagsabwasserkanalisation ange-
schlossenen Grundstück eine Auffanganlage mit Notüberlauf (z. B.
Zisterne) zur öffentlichen Entwässerungseinrichtung vorhanden,
die ein Mindestfassungsvermögen von 4 cbm besitzt und Nieder-
schlagswasser auffängt, speichert und einer der Größe der Anlage
entsprechenden häuslichen Anlage oder gärtnerischen Nutzung
zuführt, wird eine pauschale Niederschlagswassergebühr aus 20
vom Hundert der reduzierten Flächen gemäß Absatz 1 oder der tat-
sächlich abflusswirksamen Fläche gemäß den Absätzen 2 oder 3
errechnet.

6. Eine Niederschlagswassergebühr wird nicht erhoben, soweit Nie-
derschlagswasser nach § 4 Abs. 5 EWS nicht eingeleitet wird.

7. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,15 € pro m² pro Jahr.
§ 11

Gebührenzuschläge
Für Abwässer i. S. d. § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung ein-
schließlich der Klärschlammbeseitigung Kosten verursacht, die die
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser von
mehr als 30 % übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den
Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises
für die Schmutzwassergebühr erhoben.

§ 12
Entstehen der Gebührenschuld

1. Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von
Schmutzwasser in die Entwässerungsanlage.

2. Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag,
der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
schlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid be-
stimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der
Jahresgebührenschuld neu.

3. Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt.
Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. Im Üb-
rigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages
in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld
neu.
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§ 13

Gebührenschuldner
1. Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Ge-

bührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

2. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner; dies gilt auch
soweit Wohnungseigentümer gemeinsam haften.

3. Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff ruht auf dem Grundstück bzw.
dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5
Abs. 7 KAG).

§ 14
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

1. Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und die
Schmutzwassergebühr wird zusammen mit dem Wasserbezug
jährlich abgerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird jähr-
lich abgerechnet. Die Grund-, die Schmutzwasser- und die Nie-
derschlagswassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheides fällig.

2. Die Abrechnung erfolgt durch die Gemeinde oder die Energiever-
sorgung Lohr / Karlstadt als Beauftragter der Gemeinde. Abrech-
nungszeitraum ist zurzeit 1. Oktober bis 30. September für die
Grund- und Schmutzwassergebühr. Für die Niederschlagswas-
sergebühr ist der Abrechnungszeitraum das Kalenderjahr. Ände-
rungen des Abrechnungszeitraumes sind ohne Änderung der Sat-
zung zulässig, wenn sie spätestens 2 Monate vor Änderung des
Abrechnungszeitraumes öffentlich bekanntgemacht werden.

3. Auf die Gebührenschuld für die Grund- und Schmutzwassergebühr
sind monatlich Vorauszahlungen in Höhe eines Elftels der Jah-

resabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vor-
jahresabrechnung, so setzt die Energieversorgung Lohr / Karlstadt
als Beauftragter der Gemeinde oder die Gemeinde die Höhe der
Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamtleistung fest.

4. Auf die Gebührenschuld der Niederschlagswassergebühr kön-
nen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres Teilzah-
lungen in Höhe eines Viertels der Jahresgebühr geleistet werden,
bzw. festgesetzt werden.

5. Bei Eigentumswechsel oder Wechsel des Zahlungspflichtigen er-
folgt eine Zwischenabrechnung für den Zeitraum von der letzten
Abrechnung bis zum Termin der Änderung, wenn diese vom Nut-
zungsberechtigten beantragt wird.

6. Bei Tierhaltung im Sinne des § 10 Abs. 3 Satz 3 ist zunächst die
volle Einleitungsgebühr zu entrichten. Die Gemeinde ermittelt
nach Vorlage der Jahresrechnung und des Antrages auf Freistel-
lung von Frischwasserbezugsmengen wegen Großviehhaltung
den Gutschriftsbetrag und erstattet diesen.

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen un-
verzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen
– auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen –
Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01. Oktober 2017 in Kraft. 

Veitshöchheim, den 13.September 2017
gez. Jürgen Götz, 1. Bürgermeister
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Umweltreferent: Günter Thein,
guenterthein@arcor.de, Tel. 0931/93657
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klimaschutzmanager: Jan Speth,
j.speth@veitshoechheim.de, Tel. 0931-9802-731
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Luftschloss Würzburg - Ein Beispiel für Nachhaltigkeit
und Klimaschutz
Zur Herstellung jedes Produktes werden viele Rohstoffe, Wasser und
Energie gebraucht. Die Gegenstände länger verwenden ist eine Lö-
sung für dieses Problem. Die Initiative „Luftschloss Würzburg –
Umsonstladen“ hat sich vorgenommen sich für eine längere Ver-
wendung einzusetzen. Jede und Jeder kann dort Dinge abgeben die
nicht mehr gebraucht werden und/oder sich Dinge kostenlos mit-
nehmen. Eine gute Idee wie finde ich. Der Umsonstladen befindet
sich in Würzburg, Gutenbergstr. 3. Da zurzeit nur wenige ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen dabei sind ist leider nur
Donnerstags von 17:00 – 19:00 Uhr und
Samstags von      12:00 – 14:00 Uhr geöffnet.
Zum Luftschloss gehört eine Fahrradselbsthilfewerkstatt und auf der
homepage gibt es eine Seite „GIB UND NIMM“, hier können nicht
mehr benötigte Gegenstände angeboten und gesucht werden. Wei-
tere Informationen und eine Kontaktmöglichkeit finden Sie unter
https://umsonstladen4wuerzburg.wordpress.com/startseite 

Günter Thein, Umweltreferent

Umwelt und Klima
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Samstag, 23. September
Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
Freiwillige Feuerwehr: Truppführerprüfung Feuerwehrgerätehaus  

08:00 Altpapiersammlung Wasserwacht 
11:00 – 12:00 Hofgartenführung  Treffpunkt am Fasanentor, Obere Maingasse  
14:00 – 18:00 Utta Will - Keramikausstellung  Am Speckert 14
14:00 – 18:00 Barbara Grimm - Gartenpracht und Kunstgenuss - Hofellernstraße 28
15:00 – 20:00 Kunst in der Breslauer Strasse 13 Breslauer Straße 13
Sonntag, 24. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
11:00 – 18:00 Utta Will - Keramikausstellung - Am Speckert 14
11:00 – 18:00 Barbara Grimm - Gartenpracht und Kunstgenuss Hofellernstraße 28
11:00 – 18:00 Kunst in der Breslauer Strasse 13 Breslauer Straße 13
16:30 – 18:00 Ökumenischer Singkreis "Mit Herz und Stimme" - Kuratie, Hl. Dreifaltigkeit, Kirche 
Montag, 25. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
Ausstellung: Petra Chelminiecki "Im Dialog - Malerei und Grafik" Rathaus, Erwin-Vornberger-Platz, 1. OG

15:00 – 17:00 Kidsclub im JUZ - Jugendzentrum
19:00 Deutsch-französischer Gesprächskreis Seminarraum der Synagoge  
Dienstag, 26. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
Ausstellung: Petra Chelminiecki "Im Dialog - Malerei und Grafik" - Rathaus, Erwin-Vornberger-Platz, 1. OG
Freiwillige Feuerwehr - Übung mit der Berufsfeuerwehr Würzburg 

09:30 – 11:00 Tanzen am Vormittag Kuratie Hlst. Dreifaltigkeit   
10:00 – 11:30 Bücherbabys - Krabbelgruppe "Zwergenstüble" Bücherei im Bahnhof  
12:30 Gesundheitsbaden in Bad Staffelstein - Abfahrt an den Mainfrankensälen  
18:00 GR-Sitzung Sitzungssaal Rathaus  
19:00 Frauenstammtisch der Kolpingsfamilie - Restaurant "Etna"  
19:30 Spieleabend Skatclub Maintalbuben - Restaurant "Etna"  
Mittwoch, 27. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
Ausstellung: Petra Chelminiecki "Im Dialog - Malerei und Grafik" Rathaus, Erwin-Vornberger-Platz, 1. OG

10:00 – 12:00 Einkaufsfahrt für Senioren  
10:45 Wandern mit dem AKS - Treffpunkt am Steg  
14:00 – 16:30 Kath. Frauenbund - Spielenachmittag - Sozialstation St. Stephanus
19:30 Freiwillige Feuerwehr: Gruppenübung der Gruppe Backmund Feuerwehrhaus
Donnerstag, 28. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
Ausstellung: Petra Chelminiecki "Im Dialog - Malerei und Grafik" Rathaus, Erwin-Vornberger-Platz, 1. OG

14:00 – 15:00 BRK Gymnastik 55 Plus - Sporthalle der Vitusschule
14:00 – 16:00 Seniorennachmittag · Caritas Sozialstation Caritas-Sozialstation St. Stephanus
15:00 – 18:00 Internet für Senioren - Bücherei im Bahnhof
19:00 Vernissage "Lieber Vater Abraham, ..." Jüdisches Kulturmuseum,
19:00 Spieleabend Skatclub Herzbube Restaurant Etna
Freitag, 29. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
Ausstellung: Petra Chelminiecki "Im Dialog - Malerei und Grafik" - Rathaus, Erwin-Vornberger-Platz, 1. OG

09:00 – 13:00 Grüner Markt - Dreschplatz an der Mainlände  
17:00 – 18:00 Ausstellung "Lieber Vater Abraham, ..." - Jüdisches Kulturmuseum
Samstag, 30. September

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
10:00 Freiwillige Feuerwehr: Atemschutzfortbildung -  Feuerwehrhaus
11:00 – 12:00 Hofgartenführung  Treffpunkt am Fasanentor, Obere Maingasse  
15:00 – 20:00 Kunst in der Breslauer Strasse 13 - Breslauer Straße 13
17:00 – 18:00 Ausstellung "Lieber Vater Abraham, ..." - Jüdisches Kulturmuseum,
Sonntag, 1. Oktober

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" Bücherei im Bahnhof
09:00 – 14:00 KiKenTai - Kobudo-Lehrgang - Turnhalle Vitusschule 
11:00 – 18:00 Kunst in der Breslauer Strasse 13 - Breslauer Straße 13
13:00 Bremsermarkt im Rathausinnenhof - Erwin-Vornberger-Platz
14:00 – 17:00 Ausstellung "Lieber Vater Abraham, ..." Jüdisches Kulturmuseum,
Montag, 2. Oktober

Ausstellung "Die schönsten deutschen Bücher" - Bücherei im Bahnhof
Ausstellung: Petra Chelminiecki "Im Dialog - Malerei und Grafik" Rathaus, Erwin-Vornberger-Platz, 1. OG

15:00 – 17:00 Kidsclub im JUZ Jugendzentrum
17:00 – 18:00 Ausstellung "Lieber Vater Abraham, ..." Jüdisches Kulturmuseum,



300 Jahre J.M. Fischer (1717–1801)
Ein Höhepunkt der Dillinger Bildhauerkunst im Rokoko
Der in Veitshöchheim geborene Johann Michael Fischer sollte im
Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten Bildhauer
Bayerisch-Schwabens aufsteigen. Als er 1744 nach Dillingen kam
und die Werkstatt Stephan Luidls übernahm, er heiratete seine Toch-
ter, waren für ihn die besten Voraussetzungen gegeben, um sich als
Künstlerpersönlichkeit bestens entfalten zu können. Er markierte
mit seinem Schaffen weit über Dillingen hinaus nicht nur den Höhe-
punkt, sondern gleichzeitig auch das Ende der alten Dillinger Bild-
hauertradition. 
Fischer war nicht nur ein talentierter Bildhauer, sondern auch ein per-
fekter Geschäftsmann. In vielen Aufträgen trat er als Generalunter-
nehmer auf, der für gesamte Kirchenausstattungen verantwortlich
war. Entsprechend seiner sozialen Stellung war er nicht nur Bürger
der Stadt sondern auch Mitglied des Rates, wo er sich für Bereiche
des öffentlichen Lebens in Dillingen engagierte. 

Wer war dieser „Franke in Schwaben“, dessen Werke wir heute
noch bewundern? 
Der Kunsthistoriker Dr. Benno C. Gantner hat 2001 eine Monogra-
phie zu Werk und Schaffen Fischers verfasst und ist einer der bes-
ten Kenner zu Fischers Arbeiten. Sein Vortrag wird Herkunft und Prä-
gung sowie das künstlerische Wirken Fischers darstellen.
Vortrag · 12. Oktober 2017 · 19 Uhr
Mainfrankensäle · Saal Minerva · Eintritt frei
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Der kleine Rabe Socke – Alles Rabenstark
Ein Stück für Kinder ab 3 Jahren mit dem Korbtheater Alfred Büttner
am Freitag, den 06.10. um 15.00 Uhr
Auf vielfachen Wunsch kommt der kleine Rabe noch einmal in die Bü-
cherei mit seiner rabenstarken Geschichte, die zeigt, dass man nicht
mit dem Kopf durch die Wand muss, um an sein Ziel zu kommen. Kar-
ten gibt es ab sofort im Vorverkauf (Kinder 3,- € / Erwachsene 5,- €)

Vorträge des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Würzburg:
- Aktive Ideen für Zuhause für Kleinkinder von 1 – 3 Jahren
Dienstag 26.09. von 10.15 bis 11.30 Uhr
Balancieren, Hüpfen, Kriechen, Springen, Hangeln, Klettern und
vieles mehr geht auch in kleinen Räumen
- Was braucht mein Kind?
Dienstag, 10.10., 10.15 bis 11.30 Uhr 
Quetschies, Fruchtriegel, Kindermilch. Sind diese Snacks tatsächlich
gesund? Wie sind Inhaltsstoffe und Geschmack? Was unterscheidet
käufliche Produkte von selbstgemachten? Referentin: Melanie Ulz-
heimer
Anmeldung unter: www.aelf-wu.bayern.de/ernaehrung/familie

Internet von Senioren für Senioren im Lesecafé
Mittwoch, den 04.10. von 15.00-18.00 Uhr
Nach der Unterbrechung startet der Computertreff für Senioren wie-
der mit neuen Terminen. Weitere Termine: 25.10. | 08.11.

Ausstellung „Die schönsten deutschen Bücher 2017"
vom 19.09. - 07.10. während der Öffnungszeiten
Die Expertenjury der Stiftung Buchkunst zeichnet jedes Jahr unter
mehreren hundert Bewerbern fünf Bücher in fünf Kategorien aus.
Diese „Schönsten deutschen Bücher“ sind vorbildlich in Gestaltung,
Konzeption und Verarbeitung.

Ausstellung „Zauberhaftes Unterfranken“
vom 05.10. – 14.10. während der Öffnungszeiten
In der Ausstellung „Zauberhaftes Unterfranken“ präsentiert Erika
Schulder Malerei und digitale Fotografie von den wunderbaren Land-
schaften und malerischen Orten Unterfrankens.

Vorankündigung: Am Donnerstag, den 26. Oktober um 20.00 Uhr
spielt der Banjostar Sean Moyses mit seiner Band in der Bücherei
New Orleans Jazz, Swing und Dixieland. Karten zu 15,00/12,00
gibt es an der Abendkasse.

Öffnungszeiten:
Dienstag 10.00 bis 18.00
Mittwoch 10.00 bis 18.00
Donnerstag 10.00 bis 20.00
Freitag 10.00 bis 18.00
Samstag 10.00 bis 13.00

Immer erreichbar sind unser E-Book-Portal emu.ciando.com und un-
sere Homepage www.bib.veitshoechheim.de. 
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer (0931) 9800825.
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Internet von Senioren für Senioren -
Internet in der Bücherei im Bahnhof

Wir suchen Unterstützer
Der Verein Internet von Senioren für Senioren, in Würzburg seit
nunmehr 17 Jahren erfolgreich etabliert (I4S.de), möchte die bishe-
rigen Aktivitäten in der Bücherei im Bahnhof in Veitshöchheim neu be-
leben und erweitern. Hierfür suchen wir weitere ehrenamtliche Un-
terstützer, die wenige Stunden im Monat anderen Menschen die
Grundlagen der modernen Technik näher bringen. Dies reicht vom
Einrichten eines Handys mit Kontakten im Telefonbuch oder WLAN-
Zugang am PC bis hin zu
• Kommunikation – weltweit

Foren, email, Chat, Internettelefonie
• Information – weltweit
Wissen, Bildung, Reisen, Gesundheit, Rezepte, Fahrpläne, Presse,
Medien und alles mehr

• Beschaffung – weltweit
Einkauf, Banking, Auktionen, Tickets, Fahrkarten, Reservierungen

• Unterhaltung und Spiele – weltweit
Netzwerke, Rätsel, Literatur, Mediatheken, Onlinespiele

Sie können selbst mit PC, Laptop, Tablet oder (Handy) Smartphone
umgehen und es macht Ihnen Spaß Ihr Wissen, auch wenn Sie es
selbst gering einschätzen, anderen geduldig zu vermitteln. Wenn Sie
Lust haben sich dafür (2-)wöchentlich einige Stunden einzubringen,
dann begrüßen wir Sie gerne als neuen Helfer.
Kommen Sie einfach zum nächsten Treffen am Mittwoch, 4. Okto-
ber, von 15–18 Uhr in die Bücherei im Bahnhof in Veitshöchheim.
Weitere Termine sind: 4. und 25. Oktober, 8. und 22. November,
13.Dezember 2017
Kontakt: Bernd Keller, berkeller@web.de, 0170 432 0923

Arbeitskreis für Senioren
Veitshöchheim
Ursula Heidinger, Referentin des Gemeinderates für Se-
nioren, Tel. 0931/32092131.

Einkaufsfahrt mit dem 
Gemeindebus
Jeden Mittwoch von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Nächste Fahrt mit Herbert Götz am Mittwoch, 27. September.
Liebe Seniorinnen und Senioren, Sie werden Zuhause abgeholt,
können in einem Veitshöchheimer Einkaufscenter Ihrer Wahl ein-
kaufen und werden danach heimgebracht. Bitte nutzen Sie doch die-
ses Angebot. Unsere ehrenamtlichen Fahrer freuen sich, Ihnen be-
hilflich sein zu dürfen. Anmeldung am Vortag im Bürgerbüro unter Tel.
9802721.

Liebe Wanderfreunde,
Wer rastet – der rostet
Die Wandergruppe des AKS trifft sich jeden
Mittwoch. Wir wandern bei jedem Wetter
ca. 8 bis 10 km durch unsere schöne fränki-

sche Landschaft. Am Mittwoch, 27. September, treffen wir uns um
10.45 Uhr am Steg nach Margetshöchheim. Wir wandern den Main
entlang zur Staustufe nach Erlabrunn, übern Mee nüber und zurück
nach Margetshöchheim. Einkehr ist in der Heckenwirtschaft Götz.
Kommen Sie doch mit! Die Wandergruppe würde sich über neue
Wanderfreunde freuen. U. Heidinger, Tel. 32092131

Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Würzburg im Oktober 
– „Bewerbungsmappen-Check“ für Jugendliche, die sich um

eine Ausbildungsstelle bewerben, Berufsberatung, Berufsinfor-
mationszentrum (BIZ), 5. Oktober, zwischen 14 und 17 Uhr

– „Business-Knigge“, Hilfreiches für den Berufsalltag, Anna-
Daniela Pickel, Kompetenz- und Businesstrainerin, Matthias-Eh-
renfried-Haus, Kolpingstr.11, Würzburg, 9. Oktober, 18 – 21 Uhr

– Tipps für den Wiedereinstieg, Barbara Brückner (Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt), Matthias-Ehrenfried-Haus,
Kolpingstr.11, Würzburg, 11. Oktober, 9.30  – 11.30 Uhr

– Die Bundespolizei, Verantwortungsvoller Beruf – Sichere Zu-
kunft, Jürgen Krämer, Einstellungsberater der Bundespolizei, Be-
rufsinformations-zentrum (BIZ), 12. Oktober, 15 – 16 Uhr

– Richtig bewerben – aber wie? Seminar für Jugendliche, die
sich um eine Ausbildungsstelle bewerben, Jürgen Roos, Be-
rufsberater, Berufsinformationszentrum (BIZ), 19. Oktober, 15 – 16
Uhr

– Königsdisziplin Körperausdruck, Anna-Daniela Pickel, Kompe-
tenz- und Businesstrainerin, Berufsinformationszentrum (BIZ), 23.
Oktober, 10 – 13 Uhr

– Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr, Ursula van den
Berg, Karriereberaterin Bundeswehr, Berufsinformationszentrum
(BIZ), 24. Oktober, ab 14.30 Uhr für Mittel- und Realschüler, ab
15.30 Uhr für Abiturienten 

SENIORENBEIRAT DER
GEMEINDE VEITSHÖCHHEIM

Ihre Ansprechpartner für Hinweise und Anregungen
Ursula Heidinger, Tel. 32092131, Helga Hauck,  Tel. 92183
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– Sich selbst motivieren für den beruflichen Erfolg, Katrin Schmitt,
Servicestelle Frau & Beruf, Berufsinformationszentrum (BIZ), 25.
Oktober, 10 – 13 Uhr

– Erfolgreiche Bewerbungsstrategien und Tipps für das Vor-
stellungsgespräch, Barbara Brückner (Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt), Benediktushöhe Retzbach Benedik-
tushöhe 1, 97225 Zellingen, 26. Oktober, 10 – 12 Uhr

– Die Bayerische Polizei, Aufgaben und Einstellungsvoraus-
setzungen, Sonja Hörnig, Einstellungsberaterin Bayerische Poli-
zei, Berufsinformationszentrum (BIZ), 26. Oktober, 15 – 16.30 Uhr

– Assessment-Center für Abiturienten, Studien- und Berufsbera-
ter, Berufsinformationszentrum (BIZ), 30. Oktober, 9 – 12 Uhr

Anmeldungen unter 0931 7949-202 erwünscht. 

Nützliche Tipps und Kniffe rund ums Auto
Abendseminar für alle Frauen und Mädchen aus dem Land-
kreis Würzburg
Die Verkehrswacht Würzburg e.V., TÜV Süd GmbH sowie die Gleich-
stellungsstelle des Landkreises Würzburg lädt ein zum diesjährigen
Herbstkurs „Nützliche Tipps und Kniffe rund ums Auto“. Kundige
und engagierte ExpertInnen der Verkehrswacht und des TÜV infor-
mieren die Teilnehmerinnen u.a. über die richtige Bereifung, den Luft-
druck, den Ölstand, die Reifenpanne und das richtige Abschleppen,
beantworten Fragen und geben viele praktische Tipps und Übungs-
möglichkeit.
Der Kurs findet statt am Freitag, 20. Oktober 2017  von 17.30 – ca.
20.30 Uhr beim TÜV Süd in der Louis-Pasteur-Straße 13 in 97076
Würzburg.
Allen Frauen und Mädchen aus dem Landkreis bietet sich Gelegen-
heit, in kleiner Runde alle Fragen rund ums Auto kompetent beant-
wortet zu bekommen. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Ein eigenes Auto ist keine Vorausset-
zung. Falls vorhanden, sollte es mitgebracht werden, um am eigenen
Gefährt das Innenleben zu erkunden.
Anmeldung baldmöglichst  schriftlich an: Verkehrswacht Würzburg,
Winterhäuser Straße 55, 97084 Würzburg oder per Mail: Frauen-
kurse-2017@web.de . Weitere Infos bei der Gleichstellungsstelle des
Landkreises Würzburg, Tel.: 0931 8003-404.

In den letzten Monaten konnten wir
viele der abgegebenen Sachspen-
den an Bedürftige weitergeben. Da-
für danken wir Ihnen ganz herzlich.
Aber immer noch benötigen wir

Haushaltswaren aller Art (Geschirr, Gläser, Töpfe, etc.) – bitte
keine Elektrogeräte.
Ebenso sind wir auf der Suche nach Betten, Matratzen, Tischen,
Stühlen und kleinen Schränken.
Sie können die Sachen immer freitags zwischen 17 und 18 Uhr ab-
geben. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, können wir gerne einen
anderen Termin vereinbaren oder versuchen, die Sachen bei Ihnen
abzuholen.
Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse wirhelfen@veitshoech-
heim.de oder im Rathaus unter der Telefonnummer 0931/9802754.

Veitshöchheim – Pays de Pont-l‘Eveque
Und so schnell geht die Sommerpause vorüber. Zum
nächsten deutsch-französischen Gesprächskreis tref-
fen wir uns am Montag, den 25. September um 19 Uhr
im Seminarraum der Synagoge (Thüngersheimerstr.

17). Im Zentrum stehen verschiedenste landeskundliche Themen, an-
hand derer wir auch Wortschatz und Grammatik auffrischen. Alle
Sprachniveaus sind herzlich willkommen.
Soyez les bienvenus. Eva Trampe, Partnerschaftsbeauftragte

Fahrt zur Frankfurter Buchmesse
Anlässlich des diesjährigen Ehrengastes Frankreich wollen wir ge-
meinsam einen Tag auf der Frankfurter Buchmesse verbringen. Am
Samstag, den 14. Oktober, geht es je nach Teilnehmerzahl mit Bus
oder Bahn zur kulturellen Großveranstaltung in Hessen. Tauchen sie
ein in die Welt der Literatur, anhand von 7.100 Ausstellern aus über
100 Ländern. Im Fokus der vielfältigen Präsentationen steht dieses
Jahr die französische Sprache. Weitere Informationen über die Buch-
messe und den Ehrengast finden Sie unter: https://www.buch-
messe.de/de/ehrengast/. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis
spätestens 2. Oktober 2017 per E-Mail (e.trampe@gmx.de) oder 
Telefon (0171/3648046). Wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Eva Trampe, Partnerschaftsbeauftragte

Wir weisen darauf hin, dass diese Daten auch über das Internet ein-
gesehen werden können

UNSERE JUBILARE
Wir gratulieren herzlich:
28.09.17 Ilse Schulz, Würzburger Str. 79

zum 92. Geburtstag
02.1017 Urban Kauppert, Gadheimer Str. 26

zum 75. Geburtstag
29.09.17 Barbara und Johann Hasenmüller, Lindentalstr. 32

zur Goldenen Hochzeit
Wir wünschen den Jubilaren vor allen Dingen Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit sowie einen schönen Verlauf ihres Festtages.

Ärzte:
Wenn Sie am Wochenende oder an Feiertagen ärztliche Hilfe
benötigen, vermittelt Ihnen rund um die Uhr die Vermittlungs-

und Beratungszentrale der KVB  
� über die kostenfreie bundesweite 
Bereitschaftsdienstnummer 116 117

einen diensthabenden Arzt, 
ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.
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Apotheken:
Täglicher Wechsel der Notdienstbereitschaft jeweils 8.00 Uhr  früh
Samstag, 23. September
– Ringpark-Apotheke, Schweinfurter Str.7, Würzburg, Tel. 99157150 
– St. Margareten-Apotheke, Würzburger Str. 13, Margetshöchheim,

Tel. 46984
Sonntag, 24. September
– Mozart-Apotheke am Dom, Plattnerstr. 3, Würzburg, Tel. 54472
– Falken-Apotheke, Kirchstr. 30, Veitshöchheim, Tel. 91540
Montag, 25. September
– Vitasano-Apotheke, Juliuspromenade 64, Würzburg, Tel. 54177
– Apotheke am Dürrbach, St.Josef-Str. 4, Wü-Oberdürrbach, Tel. 

97414
Dienstag, 26. September
– alpha-plus-Apotheke, Kaiserstraße 22, Würzburg, Tel. 53115
– VitaFit-Apotheke am Krankenhaus, Karlstadt, Gemündener Str.

10, Tel. 09353/983074
Mittwoch, 27. September
– Luitpold-Apotheke, Rottendorfer Str. 4, Würzburg, Tel. 50027
– Maternus-Apotheke, Würzburger Str. 22 A, Güntersleben, Tel.

09365/9939 
– Markt-Apotheke, Turmstr.1, Zellingen, Tel. 09364/1415
Donnerstag, 28. September
– Sonnen-Apotheke, Hans-Löffler-Str. 8, Würzburg, Tel. 71765
– Franken-Apotheke, Langgasse 10, Karlstadt, Tel. 09353/76 92
Freitag, 29. September
– Glocken-Apotheke, Kaiserstr. 13, Würzburg, Tel. 50166
– Brunnen-Apotheke am Saupurzel, Am Tiefenweg 2, Karlstadt, Tel.

09353/3637
Samstag, 30. September
– Röntgen-Apotheke, Juliuspromenade 58, Würzburg, Tel. 56905
– Turm-Apotheke, Billingshäuser Str.2, Zellingen, Tel. 09364/9946
Sonntag, 1. Oktober
– Karmeliten-Apotheke, Marienplatz 1, Würzburg, Tel. 59207
– Rudolph-Glauber-Apotheke, Karlstadt, Neue Bahnhofstr. 24, Tel.

09353/7098
Montag, 2. Oktober
– Vitasano-Apotheke, Semmelstraße 31,  Würzburg, Tel. 35986464
– Nikolaus-Apotheke, Nikolaus-Fey-Str., Veitshöchheim, Tel. 92133 

AMBULANTER PFLEGEDIENST
Caritas Sozialstation 
St. Stephanus gGmbH
Bahnhofstraße 11a, 97209 Veitshöchheim
Sie erreichen uns unter Telefon 0931/9701809

Im Internet: www.sozialstation-veitshoechheim.de

WICHTIG – Bitte beachten! Neue Zeiten der Gottes-
dienste und warum?!
Nachdem die evangelischen Christen durch die Renovierung ihrer
Christuskirche "heimatlos" geworden sind, geben wir ihnen Gast-
freundschaft in unserer Kuratiekirche. Aus diesem Grund ändern wir
unsere Gottesdienstzeiten: Bis auf weiteres beginnt der Sonntags-
gottesdienst in der Kuratiekirche um 09.00 Uhr und in der St. Vitus-
kirche um 10.30 Uhr. Die Vorabendmessen am Samstag beginnen
weiterhin um 18.00 Uhr und finden wie bisher im Wechsel statt. Die
sonntäglichen Wortgottesfeiern im Haus für Senioren/St. Hedwig
(Altenheim) bleiben unverändert (Beginn 10.00 Uhr). Die evangeli-
sche Gemeinde feiert ihren Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kura-
tiekirche.                                                                                                           
Uns ist klar, dass dies eine große Umstellung ist, aber wir sehen auch
die Möglichkeit für verschiedene zeitliche Angebote der Gottes-
dienste am Sonntag. Wir bitten um Verständnis für diese Neurege-
lung und sehen es als ökumenisches Zeichen hier in Veitshöchheim.
Pfarrer Borawski mit Team                                                                                
P.S. Wenn Sie sich zuverlässig informieren möchten, in welcher un-
serer Kirchen an welchen Tagen um welche Uhrzeit die Gottes-
dienste gefeiert werden, lesen Sie dies bitte im aktuellen Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Veitshöchheim nach, denn Internet bzw.
MAIN-POST irren sich gelegentlich!

Pfarrgemeinde St. Vitus
Gottesdienstordnung 
vom 24. Sept. mit 01. Okt. 2017

25. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 23.09.17
16.30 Uhr Andacht mit Gästen aus Schillingsfürst
17.30 Uhr Rosenkranz
18.00 Uhr Messfeier (Karola Müller/L/Theresia u. Alfred Fi-

scher/L/Isolde Emmerling u. Angeh./L/Edmund Hart-
mann u. Angeh./† Familien-Angehörige Küpper u. Horn)
Kollekte: Caritative Aufgaben

Sonntag, 24.09.17
10.00 Uhr Haus für Senioren/St. Hedwig: Wort-Gottes-Feier
14.30 Uhr Taufsonntag – Taufe der Kinder Hannah Capitano u. 

Gianni Ferariu
Dienstag, 26.09.17

9.00 Uhr Messfeier
Donnerstag, 28.09.17
10.00 Uhr Haus für Senioren/St. Hedwig:

Messfeier

26. Sonntag im Jahreskreis - Erntedankfest
Samstag, 30.09.17
13.00 Uhr Messfeier

(zur Danksagung anl. Gold. Hochzeit der Eheleute 
Ursula u. Veit-Udo Fuchs)

Sonntag, 01.10.17 – Erntedankfest
10.00 Uhr Haus für Senioren/St. Hedwig: Wort-Gottes-Feier
10.30! Uhr Messfeier mit Segnung der Erntegaben

– mitgestaltet vom Kindergarten St. Martin –
(Maria Martin/Friedrich u. Mathilde Schneider u. Maria
Schäfer/Maria u. August Gimperlein/L)

Die ambulante Notfallversorgung findet in der Bereitschafts-
praxis in der Theresienklinik, Domerschulstraße 1, 

97070 Würzburg, Telefonnummer 0931/32 28 33, zu folgen-
den Öffnungszeiten:

Mittwoch von 14.00–21.00 Uhr, Freitag von 14.00–21.00 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertag von 08.00–12.00 Uhr statt 

und
in der Allgemeinen KVB-Bereitschaftspraxis am Juliusspital, 
Juliuspromenade 19 (Zugang über den Eingang der Notauf-
nahme in der Koellikerstraße), 97070 Würzburg, Telefon-
nummer 0931/393-2950, zu folgenden Öffnungszeiten:

Mittwoch von 16.00–21.00 Uhr, Freitag von 16.00–21.00 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertag von 08.00–21.00 Uhr, statt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In lebensbedrohlichen Notfällen erhalten Sie 

Hilfe über die integrierte Leitstelle 
� 1 1 2 

(vorwahlfrei auch aus den Mobilfunknetzen)
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Kuratie – Hlst. Dreifaltigkeit
Gottesdienstordnung 
vom 24. Sept. mit 01. Okt. 2017

25. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 24.09.17
10.00 Uhr Messfeier

(Anna Meinert 2. SG/Geistl. Rat Pfr. Josef Sippl/Maria-
Luise Lipp/L)
Kollekte: Caritative Aufgaben

Freitag, 29.09.17 – Fest – Hl. Michael, hl. Gabriel u. hl. Rafael,
Erzengel

7.45 Uhr Standortgottesdienst der Kath. Militärseelsorge

26. Sonntag im Jahreskreis - Erntedankfest
Samstag, 30.09.17
17.30 Uhr Rosenkranz
18.00 Uhr Messfeier mit Segnung der Erntegaben

(Theodor Friedrich 3. SG/† Eltern u. Geschwister Gör-
lich/L/Margarete u. Andreas Scheubel/L)

Sonntag, 01.10.17
9.00! Uhr Messfeier mit Segnung der Erntegaben

Termine und Mitteilungen 
vom 24. Sept. mit 01. Okt. 2017
Mo-So, 25.09.-01.10.

Caritas-Haussammlung – Bitte nehmen Sie die
SammlerInnen freundlich auf und geben Sie eine
Spende! Die Kirchenkollekte am Samstag u. Sonntag
(24./25.09.) ist ebenfalls für caritative Aufgaben be-
stimmt.

Dienstag, 26.09.17
9.30 Uhr Tanzen am Vormittag, Pfarrsaal; ebenso am 26.09,

10., 17. u. 24.10.
13.45 Uhr Einladung zur Fahrt der Caritas-HelferInnen

Ziel: St. Ursula Schule u. Kloster in Würzburg, um
13.45 Uhr Treffen vor der Schule, Würzburg, Augusti-
ner Str. 17, anschl. u. a. Information, Führung, Kaffee
u. Kuchen, Gottesdienst, Abendessen.
Interessierte melden sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 92150

Donnerstag, 28.09.17
14.00 Uhr Canasta-Runde, Kl. Pfarrheim; ebenso am 12. u. 26.10.
Freitag, 29.09.17
19.00 Uhr Töpfer-Gruppe, Kl. Pfarrheim; ebenso am 29.09.
Sa/So, 30.09./01.10.17
14.00 Uhr Kinder-Kleidermarkt mit Cafeteria, Pfarrsaal bzw. Kl.

Pfarrheim (Kinderflohmarkt am Samstag)

Vorbereitung auf die ERSTKOMMUNION 2018
Dienstag, 10.10.17
20.00 Uhr Elternabend, Pfarrsaal der Kuratie, Heidenfelderstr.
Freitag, 13.10.17
16.00 Uhr Gemeinschaftstreffen, Pfarrsaal der Kuratie, Heiden-

felderstr.; ebenso am Sa, 14.10. um 10.00 Uhr

ALLGEMEINE TERMINVORSCHAU
Donnerstag, 05.10.17
18.30 Uhr St. Vituskirche: Frauengebetskette
Freitag, 06.10.17

Herz-Jesu-Freitag – Krankenkommunion nach tel. Ab-
sprache durch die KommunionhelferInnen

9.00 Uhr Kuratiekirche: keine Messfeier!
15.00 Uhr Kuratiekirche: Eröffnung der „Ewigen Anbetung“,

anschl. Anbetungsstunden, Lichtreicher Rosenkranz,
18.00 Uhr Messfeier mit sakramentalem Segen zum feierlichen

Abschluss

Dienstag, 10.10.17
St. Vituskirche:

09.00 Uhr Messfeier zur Eröffnung der „Ewigen Anbetung“, anschl.
Anbetungsstunden, Lichtreicher Rosenkranz

12.00 Uhr feierlicher Abschluss der „Ewigen Anbetung“
Mittwoch, 11.10.17

9.00 Uhr Frauenfrühstück, Kl. Pfarrheim
18.30 Uhr St. Markuskapelle, Gadheim: Messfeier

Für Krankensalbungen und in Notfällen, bei denen ein Priester
gewünscht wird, rufen Sie bitte im Pfarrhaus Veitshöchheim,

Herrnstr. 1 an: Tel. 0931/9 21 50
Sprechzeiten in den Pfarrbüros

St. Vitus (Tel. 0931/9 21 50 / FAX 0931/99 123 45):
Dienstag, 9.30 bis 11.30 Uhr und 

Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr, 
Kuratie (Tel. 9 17 88 nur zu den Sprechzeiten):

Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 9.30 bis 10.30 Uhr

Gemeindereferentin Frau Roswitha Hofmann erreichen Sie
werktags telefonisch unter der Nummer 0931/46 55 98 65!

Unsere Bankverbindungen:
Pfarramtskonto St. Vitus – VR-Bank,
IBAN: DE15 7909 0000 0005 7083 03
Pfarramtskonto Kuratie – VR-Bank,
IBAN: DE93 7909 0000 0207 1309 88
E-Mail-Adresse: st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de

Internet: www.veitshoechheim-kirchen.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Veitshöchheim mit Güntersleben 
und Thüngersheim

Wochenspruch: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
1. Petr. 5,7

Gottesdienste:
15. Sonntag nach Trinitatis, 24.09.:

9.00 Uhr St. Maternus, Güntersleben (Wolfrum)
10.15 Uhr St. Vitus-Kirche (Wolfrum)
11.30 Uhr Taufe in St. Vitus (Wolfrum)
Dienstag, 26.09.:
10.00 Uhr Gottesdienst im Caritashaus St. Hedwig (Grunwald)
16. Sonntag nach Trinitatis, 01.10. Erntedank:
10.15 Uhr Gottesdienst  für Kleine und Große in der Kuratiekirche

(Grunwald) *

Der Baubetrieb ist angelaufen. Wir dürfen für die Gottesdienste
und Veranstaltungen die katholischen Kirchen und verschiedene
andere Häuser nutzen!
Bitte jeweils die Ortsangaben beachten!

Gottesdienst für Kleine und Große an Erntedank So. 01.10. um
10.15 Uhr in der Kuratie. Wer will, kann gerne Ernte-Gaben mitbrin-
gen. Die Kinder werden in die Kirche einziehen und ihre Gaben vor
dem Altar ablegen.

Glauben mitten im Leben
Eine Blaue Stunde in Erinnerung an den Aufbruch der Reformation.
Mit neuen Thesen und gewachsenem Vertrauen. Dass der Glaube
Halt gibt, in allen Umbrüchen und Verunsicherungen, am Anfang und
am Ende des Lebens und vor allem unterwegs.
Sonntag, 8.10.2017, 18.00 Uhr, Kuratiekirche zur Hl Dreifaltigkeit, Su-
detenstr. 1a.
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„Gemeinsam unterwegs“
Ein Angebot für ALLE, die nicht allein mit der Bahn einen Tages-
ausflug machen möchten, sich aber in einer kleinen Gruppe wohl-
fühlen. Nähere Auskünfte und Anmeldungen bei Barbara Reich-
Scholz, Tel. 0931 91597. Bereits fest steht: Do. 30.11.: Ludwigburg.

TERMINE: (bitte Orte beachten)
Ma(h)lzeit, der gemeinsame Mittagstisch: Fr. 29.09. Es gibt Haupt-
und Nachspeise, Kaffee und Getränke für 5,50 €. Um 12.00 Uhr im
Caritashaus St. Hedwig, Würzburger Str. 79. Anmeldung bei M.
Hohmeier: 0931-950685 bis 24.09.
Seniorenkreis: Di. 17.10.: Hände. Vortrag mit Frau Elisabeth Schil-
ling-Küng. Beginn um 14.00 Uhr in der Caritas Sozialstation am
Bahnhof.
Kirchenvorstand: Mi. 18.10. um 19.30 Uhr.
Der Nähtreff mit Frau Hohmeier und Frau Winkler: Gemeinsam nä-
hen mit Anregungen und Hilfestellungen. Wer hat, bitte Nähma-
schine mitbringen. Termine und Infos bei Frau Hohmeier, Tel. 0931-
950685.
Chor „Herz und Stimme“: Proben in der Kuratie, Sudetenstr. 1a,
Kontakt: Andrea Huber: 0931-94566. 
Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Fr. 29.09. Konfi-Nachmittag: 14.30 Uhr Gruppe 1. 16.30 Uhr Gruppe
2. Schützenhaus.
Sa. 07.10. Konfirmandentag „Reformation ins Spiel gebracht“ 9.00 –
17.00 Uhr in Sommerhausen. Abfahrt 8.30 Uhr.
Familien und Jugend: (Infos bei Diakonin Claudia Grunwald s.u.)
Gottesdienst für Kleine und Große: So. 01.10. um 10.15 Uhr Ku-
ratiekirche. Wir feiern Erntedank!
Jugendkirchenübernachtung: Mo. 02.10. im ÖZ Lengfeld. Für Ju-
gendliche ab 13 Jahren. Beginn 18.00 Uhr. Zu Fahrgemeinschaften
bitte anmelden. Info: Diakonin Grunwald.
Für die Austräger von Christuskirche aktuell:
Das Heft Oktober/November erscheint erst am 6.10. und wird am
8.10. beim Gottesdienst in der Kuratiekirche zum Mitnehmen bereit
liegen. Für andere Mitnahmegelegenheiten bitte im Pfarramt melden.
Ev.-Luth. Pfarramt und Ev.-Luth. Christuskirche: 
Adresse: Günterslebener Str. 15, 97209 Veitshöchheim. 
Bürozeiten: Di: 14.00–17.00 Uhr; Mi: 10.00–12.00 Uhr; Fr: 10.00–
13.00 Uhr. Wenn wir wegen der Bauarbeiten nicht im Büro erreich-
bar sein sollten, nutzen Sie bitte die Mobilnummer und E-Mail von
Pfrin. Wolfrum. Kontakt:
Pfarramt (0931) 91313; Fax (0931) 91319; pfarramt.veitshoech-
heim@elkb.de; 
Pfarrerin Silke Wolfrum: mobil 0179-9474158, silke.wolfrum@elkb.de;
Diakonin Claudia Grunwald: 0931-46547847, claudia.grunwald@
elkb.de; 
Internet-Auftritt: www.veitshoechheim-kirchen.de
Spenden-Konto: IBAN: DE 15 7909 0000 0005 758840, 
BIC: GENODEF 1WU1, VR-Bank

Worte zum Nachdenken: Humor und Geduld sind die Kamele, mit
denen ich durch jede Wüste komme. (Phil Bosmans)

Kita Menschenskinder
Die Evangelische Kindertageseinrichtung Men-
schenskinder Veitshöchheim sucht ab sofort eine/n
Kinderpfleger/in für 12–15 Wochenstunden.

Die Mitgliedschaft in einer Kirche der ACK wird vorausgesetzt.
Auskünfte unter: Telefon 0931/92556 bei Frau Winkler-Blum
kita-menschenskinder@freenet.de

Klara-Oppenheimer-Schule
Aufstiegsfortbildung zum „Staatlich geprüften
Betriebswirt /in für Ernährungs- und Versor-
gungsmanagement“

Sie besitzen den mittleren Schulabschluss, haben einen Berufsab-
schluss im Berufsfeld Ernährung und möchten sich beruflich höher
qualifizieren?
Wir bieten Ihnen die Aufstiegsfortbildung zum / zur „Staatlich ge-
prüften Betriebswirt / in für Ernährungs- und Versorgungsmanage-
ment“ mit sehr guten beruflichen Perspektiven.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis Freitag, den 13. Oktober 2017.
Ansprechpartner: Frau Tauber, StDin

Telefon: 0931 7908304
Klara-Oppenheimer-Schule, Königsberger Straße 46, 97072 Würz-
burg, Tel.: 0931 7908300, E-Mail: info@klara-oppenheimer-schule.de,
Homepage: www.klara-oppenheimer-schule.de

Freiwillige Feuerwehr 
Veitshöchheim e. V.
Besuchen Sie uns auch im Internet unter 
www.feuerwehr-veitshoechheim.de

Letzte Plätze sichern
Liebe Vereinsmitglieder der freiwilligen Feuerwehr Veitshöchheim.
Sichert euch die letzten Plätze für das diesjährige Oktoberfest am
Samstag, den 7. Oktober, ab 19.00 Uhr. 
Bei zünftiger Livemusik, gutem Festbier und lecker gegrillten
Schweinshax‘n oder Brathändel, wollen wir einen schönen Abend mit
euch im Feuerwehrhaus verbringen. Verbindlicher Anmeldeschluss
ist der 29. 9. 2017, über die Liste im Feuerwehrhaus, oder per Email: 
2.vorstand@ff-veitshoechheim.de

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr dabei seid!
PS: Lederhose und Dirndl heben die Stimmung

Die Vorstandschaft

Katholischer Frauenbund 
Veitshöchheim 

Spielenachmittag: 
Wir treffen uns am Mittwoch, 27. September und 11.Oktober, um
14.00 in der Sozialstation. Kommen sie einfach vorbei! Wir freuen uns
auf Sie. Ihr Spielenachmittagsteam

5. Oktober, 19.00 Uhr St. Vitus Frauengebetskette, 
Die Frauengebetskette zum diesjährigen Monat der Weltmission
stellt Christinnen in dem westafrikanischen Land Burkina Faso in den
Mittelpunkt, die in ihrem Einsatz für Menschenwürde und Frauen-
rechte beispielhaft sind. In Burkina Faso riskieren Mädchen und
Frauen für ihren Kampf um ein selbstbestimmtes Leben Kopf und
Kragen. Viele von ihnen entfliehen den familiären und dörflichen Si-
tuationen.
Mit unserer Frauengebetskette laden wir Sie zum Gebet für diese
Mädchen und Frauen ein. Wir begegnen ihren Schicksalen.
Mit anschließendem gemütlichem Beisammensein im Ratskeller

Erika Blankart
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Zu allen unseren Veranstaltungen sind Gäste immer herzlich will-
kommen! 
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 
www.veitshoechheim.frauenbund-wuerzburg.de       

KiKenTai Dojo Veitshöchheim e. V.
Karate und Tai Chi Veitshöchheim

Franz Scheiner (6ter Dan Karate und 5ter Dan Kobudo) lädt ein
zum Kobudo-Lehrgang am 1. Oktober 2017
Der erste Kobudo-Lehrgang des 2. Halbjahres findet am Sonn-
tag, dem 1. Oktober 2017, von 9.00 Uhr bis ca. 14.00 Uhr in der
Turnhalle der Vitusschule Veitshöchheim statt.
Die Teilnahme ist sowohl für Fortgeschrittene als auch für Anfänger
möglich.
Benötigt werden dazu ein Bo, Sai, und Tonfa. Als Angriffswaffen bitte
noch  Bokken (Holzschwert)und Wakizashi (Kurzschwert) oder er-
satzweise Holzmesser mitbringen.
Der Lehrgang kostet pro Teilnehmer 15,– Euro.
Thematisch geht es um die Katas der ersten Serie und  den Beginn
der Katas der zweiten Serie.
Der nächste und letzte Kobudo-Lehrgang 2017 findet dann am 19.
November am gleichen Ort und zur gleichen Zeit statt. Bitte schon mal
vormerken!

Renate Bonnet, Schriftführerin 
weitere Infos: F. Scheiner, mobil 0170 244 3197 
und unter www.kikentai-veitshoechheim.de

Regelmäßige Trainingszeiten:
Tai Chi: Montag 9.15 bis 10.15
Mittwoch 18.30–19.30 Uhr, Turnhalle Vitusschule 
Freitag 17.45–18.45 Uhr  Aula Grundschule
Karate: Mittwoch Kinder 17.30–18.30 Uhr, Erwachsene 19.30–21.30
Uhr Turnhalle Vitusschule, 1. Freitag im Monat 19.00–20.00 Uhr
Dreifachsporthalle

Frauen-Stammtisch am 26. September 2017
Der erste Frauen-Stammtisch nach den Ferien findet im Restaurant
„Etna“ am Dienstag, 26. September 2017, um 19.00 Uhr, statt. An-
sprechpartnerin ist diesmal Karola Weber, Tel. 97300.

„Verantwortlich leben – solidarisch handeln“ – Aktion „Süße
Überraschungen für Kinder in Rumänien“
Auch in diesem Jahr ruft der Diözesanverband zu dieser Aktion auf,
die Kindern in Rumänien zugutekommt. Unsere Kolpingsfamilie be-
teiligt sich ebenfalls und packt „süße Päckchen“ im Wert von jeweils
3.00 €. Zur Finanzierung des Inhalts erbitten wir Ihre Spende. Gele-
genheit, dies zu tun, haben Sie im Anschluss an die Gottesdienste
in St. Vitus und in der Kuratie am Wochenende 30. 9./1. 10. 2017.
Möglich ist auch die Abgabe im Kindergarten St. Bilhildis oder die
Überweisung auf unser Spendenkonto 105731992 bei der VR-Bank
Veitshöchheim. Ansprechpartnerin: Doris Mengling-Lutz, Tel.
95298.

MoMo am 9. Oktober 2017 – Bienenwachstücher
Bei MoMo im Oktober wollen wir Bienenwachstücher selber machen.
Mithilfe von Bienenwachstüchern kann man Brot, Käse, Obst und Ge-
müse frisch halten oder offene Schüsseln abdecken. Bienenwachs-
tücher sind eine tolle Alternative zu Plastik- oder Alufolie für Le-

bensmittel. Das Bienenwachstuch ist flexibel, passt sich jeder Form
an und kann immer wieder verwendet werden. Wer will kann gewa-
schenen Baumwollstoff mitbringen. Herzlich willkommen sind natür-
lich auch alle, die stricken oder häkeln wollen. Wer bei irgendeinem
Handarbeitsstück Hilfe braucht, ist ebenfalls eingeladen, bei MoMo
vorbeizukommen.
Wir treffen uns morgens von 10.00 bis ca. 12.00 Uhr und/oder
abends ab 19.00 Uhr im Seminarraum im Jüdischen Kulturmu-
seum. Anmeldung und weitere Infos bei Gerdi Möller, Tel. 95388
oder Anmeldung per E-Mail über unsere Internetadresse kolping-
vhh@web.de
Übrigens: Bei MoMo können alle, die Zeit und Lust haben mitma-
chen. Auch junge Leute sind herzlich willkommen. Nichtmitglieder
zahlen eine Kursgebühr von 3,00 €, die nur anfällt, wenn eine An-
leitung erfolgt, plus Materialkosten, Mitglieder der Kolpingsfamilie
Veitshöchheim nur die Materialkosten.

Mittwoch, 27. 9. 2017, 13.00 Uhr, Haltestelle Ruderzentrum Linie 3
und 5
Rund um das Käppele (Wanderung Jungsenioren)
Käppele – Frankenwarte – Steinbachtal – Mainauen (ca. 7 km)
Über den Nikolausberg durchs waldreiche Steinbachtal ins Naher-
holungsgebiet Mainauen führt der Weg auf gut ausgebauten Wan-
derwegen. Der Aufstieg zum Käppele erfordert bei 50 Höhenmetern
mit steileren Abschnitten und Treppen etwas Kondition.

Samstag, 30. 9. 2017, 14.30 Uhr, NaturFreundehaus Veitshöchheim,
Sendelbachstr. 146
Monatstreffen: Der große Baikal-Wanderweg im Land der Scha-
manen – Ein Erlebnisbericht
Der Baikalsee in Sibirien ist ein See der Superlative! Als Natur-
Freund diesen See zu besuchen, ist und bleibt für immer ein unver-
gessliches Erlebnis. Seit letztem Jahr bauen auch wir mit am längs-
ten ökologischen Fernwanderweg Russlands. 
Unser Mitglied Gunnar Lorenz gibt Einblick in zwei internationale
Sommer-Arbeitsprojekte („Heilige Nase“ 2016 & „Nördliche Wege“
2017) der interregionalen Organisation GBT aus Irkutsk. Der See, der
Tagesablauf im Projekt und die Arbeiten (Wege-, Stufen- und Brü-
ckenbau) werden mit beeindruckenden Bildern vorgestellt. Mit dabei:
Souvenirs, Prospekte und Bücher, Kartenmaterial, kurze Video-Clips
und Reiseinformationen. Exklusiv als Ergänzung der Bewirtung im
Naturfreundehaus: eine kleine Kostprobe russischer Leckereien und
sibirischer Tees (vom Baikalsee und Altai-Gebirge).
Gäste sind wie immer herzlich willkommen.
Kostenfrei, Spende für das Projekt erbeten

Dienstag, 3. 10. 2017, (Feiertag!) ab 12.00 Uhr, Garten des Na-
turFreunde-Hauses, Sendelbachstr. 146, Veitshöchheim 
Herbstfest der NaturFreunde: Alles Kürbis, alles gut!
Das Herbstfest der NaturFreunde hat in verschiedenen Jahren ver-
schiedene Themen: z.B. Äpfel, Pilze, und nun Kürbisse. Es ist für je-
den interessant, in welch verschiedener Weise man Kürbis zuberei-
ten und essen kann, und man kann das Ergebnis vor Ort probieren.
Besonders interessant ist es für Familien mit Kindern!
Dazu kommen Spiele, Waldexkursionen, ein Quiz, das Schnitzen von
Kürbisköpfen, Kaffee und Kuchen, ...
(Beachten Sie bitte auch die Anzeige)
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Trainingszeiten entnehmen Sie bitte dem 
Internet unter: www.svveitshoechheim.de

Aktive:
Rückblick:
16. 9. 2017, Frauen-Punktspiel  

FC Karsbach I – SV Veitshöchheim I   1: 1
Es spielten: Martini, Jarausch, Schmitt, Waschik L., Winter, Winkler,
Schad, Osek, Bitos, Teichmann, Röchner, Pfeffer, Schröder, Bau-
mann
Torschützen: Schmitt
17. 9. 2017, Frauen-Punktspiel  
SV Veitshöchheim II – FC Hopferstadt II  1 : 2
Es spielten: Krumm, Georg, Knöpflein, Gardill, Troll, Söder, Trier,
Schröder, Wöstheinrich, Waschik M., Pfeffer, Feiler
Torschütze: Wöstheinrich
17. 9. 2017, Herren Punktspiel: 
SV Veitshöchheim II – FT Würzburg II   4 : 1
Es spielten: Füller C., Winter, Bauer, Mutombo, Schipper T., Stein-
hardt, Preisinger, Reinhart, Kemmer, Oppmann, Dippl, Mauer, Meyer,  
Torschützen: Mauer, Mutombo, Preisinger, Steinhardt
Herren Punktspiel: SV Veitshöchheim I – TSV Lengfeld II 2 : 0 
Es spielten: Haupt, Barina, Berente, Motz, Füller M., Meisner, Poi-
mann,  Porzelt, Held, Herrmann, Brand, Rohowsky, Flurschütz, Dippl
Torschütze: Porzelt, Rohowsky

Vorschau:
23. 9. 2017
16.30 Uhr, Frauen-Punktspiel SV Veitshöchheim I – SpVgg Ste-

gaurach
17.00 Uhr, Frauen-Punktspiel TV 73 Würzburg I – SV Veitshöchheim

II
24. 9. 2017
13.00 Uhr, Punktspiel SG Randersacker II – SV Veitshöchheim II
15.00 Uhr, Punktspiel TG Höchberg II – SV Veitshöchheim I  
30. 9. 2017
14.00 Uhr, Punktspiel SV Veitshöchheim II – ASV Rimpar III 
16.00 Uhr, Punktspiel SV Veitshöchheim I – ASV Rimpar II
16.00 Uhr, Frauen-Punktspiel VfR Bischofsheim – SV Veitshöch-

heim I                   
1. 10. 2017
17.00 Uhr, Frauen-Punktspiel SV Veitshöchheim II – SC Heuchelhof

Würzburg   
3. 10. 2017
14.00 Uhr, Frauen-Pokalspiel SV Veitshöchheim I – FC Karsbach I
13.00 Uhr, Punktspiel VfR Bibergau II – SV Veitshöchheim II
15.00 Uhr, Punktspiel VfR Bibergau I – SV Veitshöchheim I 

7. 10. 2017
16.00 Uhr, Frauen-Punktspiel SV Veitshöchheim I – SpVgg Erlangen

I
16.00 Uhr, Frauen-Punktspiel VfR Bibergau I – SV Veitshöchheim II
8. 10. 2017
13.00 Uhr, Punktspiel SV Veitshöchheim II – SC Lindleinsmühle II 
15.00 Uhr, Punktspiel SV Veitshöchheim I – TSV Unterpleichfeld II

Auswärtspunkt in Karsbach
Wieder war es nichts mit dem ersten Dreier in der Lan-
desliga. Die Damen des SV Veitshöchheim mussten sich
in Karsbach mit einem 1:1 Unentschieden abfinden. In den

ersten 30 Minuten hätte die Partie zugunsten des SVV schon ent-
schieden sein können, denn 5–6 hochkarätige Chancen blieben un-
genutzt. In der Folge wurde man nervös, die Aktionen wurden un-
verständlicherweise unsicher und man bot Karsbach erste
Gelegenheiten. Sogar ein Gegentreffer in der nicht mehr stabil wir-
kenden Abwehr - der Ball schlug unter der Latte ein – musste hin-
genommen werden. Die stark spielende Torhüterin Martina hielt den
SVV aber im Rennen. Wenn man keine Tore erzielt, kann man halt
auch kein Spiel gewinnen. Von daher muss man sich an der eigenen
Nase packen obgleich der Schiedsrichter entscheidende Aktionen völ-
lig falsch bewertete. Die Halbzeitansprache des Trainers zeigte dann
aber Wirkung. Die SVV-Mädels bekamen das Spiel wieder in den Griff
und Celine konnte zum 1:1 ausgleichen. Am Schluss muss man dann
doch mit dem Remis zufrieden sein, da Karsbach noch einige Ein-
schussmöglichkeiten nicht nutzen konnte. Das nächste Heimspiel ge-
gen Stegaurach findet am Samstag, 23. 9. 2017, 16.30 Uhr statt.

Andreas Schmitt

Förderung des Damenfussballs
Der SV Veitshöchheim ist mit seiner Damenmannschaft von der
Kreisliga über Bezirks- und Bezirksoberliga bereits zum dritten Mal
hintereinander nun in die Landesliga aufgestiegen. Diese reizvolle
Aufgabe, sich höherklassig mit Mannschaften aus Bayern zu mes-
sen, bedingt von den Spielerinnen einen sicherlich größeren kör-
perlichen und zeitlichen Aufwand. Erstmals in dieser Saison stehen
Auswärtsfahrten von über 200 Kilometer (einfach) an. Man muss kein
Prophet sein, um festzustellen, dass ein ganzer Tag für ein Aus-
wärtsspiel eingeplant werden muss. Aber auch der SV Veitshöchheim
ist größeren finanziellen und logistischen Problemen ausgesetzt.
Neben höheren Schiedsrichterkosten, Fußballverbandsabgaben
u.v.m. müssen nun die Fahrten organisiert und bezahlt werden. Es
stellt sich hier die Frage, wie bekomme ich alle 14 Tage eine Mann-
schaft mit mindestens 15 Spielerinnen zu den weit entfernten Spiel-
orten, zumal der einzig brauchbare Vereinsbus auch den anderen
Mannschaften – vorwiegend den Jugendmannschaften – zur Verfü-
gung stehen sollte? Überlegungen hierzu sind, Firmen zu finden, die
unter der Woche Kleinbusse einsetzen, diese am Wochenende nicht
nutzen und somit dem Sportverein bzw. der Damenmannschaft zur
Verfügung gestellt werden könnten. Da auch der Gemeindebus nicht
uneingeschränkt zur Verfügung steht, wird der Sportverein wohl in ei-
nen weiteren Bus investieren müssen. Auch die Benzinkosten sind
nicht unerheblich.
Liebe Leserinnen und Leser dieses Artikels,
mit diesen Zeilen wollte ich auf die bestehende Problematik auf-
merksam machen. Wenn Sie die Damenmannschaft des Sportver-
eins – in welcher Weise auch immer – unterstützen wollen oder kön-
nen, teilen Sie mir das bitte mit. Als Verantwortlicher der
Damenmannschaften freue ich mich auf jede Art der Zuwendung und
bin unter Tel. 0931/94112 oder email ac.schmitt@web.de erreichbar.

Andreas Schmitt
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Lieber Mitglieder, 
am Mittwoch, 4. 10. 2017, entfällt der Kurs „Fitnesscocktail“ um
18.30 Uhr wegen Fortbildung.
Vielen Dank für Euer Verständnis. Bärbel Krug, Übungsleiterin

Nicht vergessen: Ein zusätzlicher Trainingstag!
Bringt uns das Wetter nicht mehr ins Schwitzen, schaffen wir das
selbst. Ab 16. 9. 2017 ist der Kraftraum samstags wieder von 14–16
Uhr geöffnet.
Viel Spaß beim Trainieren!

Die Übungsstunden der Gruppen Power-Aerobic jeweils am Diens-
tag und Power-Step jeweils am Donnerstag fallen aufgrund eines Un-
falls bis zum 10. 10. 2017 aus.
Vielen Dank für ihr Verständnis. Ulrike Ißleib, Abteilungsleitung

Erfolgreich Schwarzgurt-Prüfung abgelegt
Nach intensivem Training und monatelanger Vorbereitung legte Ah-
med Hamdan bei unserem Bundestrainer Herrn Hideo Ochi (9. DAN)
in Stein / Nürnberg erfolgreich seine Prüfung zum 2. DAN-Grad ab.
Herzlichen Glückwunsch an den Prüfling!
Aktuell finden wieder neue Karate Einsteigerkurse für Schulkinder ab
7 Jahre, Jugendliche, Erwachsene und Wiedereinsteiger statt.
Weiter Infos zu den Einsteigerkursen erhalten Sie bei Kristin Gerlach, 
Tel. 0173 / 3715773 sowie unter www.tgv-karate.de oder 
Facebook / Karate Veitshöchheim

Markus Berendt

Veitshöchheimer 
Carneval-Club 1966 e.V.
Mitglied im BDK, FVF und NEG

Hexenausflug in altfränkische Wein- und Gewürzorte
Bereits über mehrere Wochen hinweg rätselten die VCC-Hexen wo-
hin sie der diesjährige Hexenausflug führen wird. Die Lösung des
Rätsels lichtete Ober-Hexe Edeltraut erst kurz vor dem Ausflug. Das
Ausflugsziel, im idyllischen Maindreicke, lag ganz in der Nähe.

So machten sich die VCC-Hexen am Sa., den 9. 9. 2017, auf zum
Abtswinder Kräuter-, Gewürz- und Teeladen Kaulfuss, dem „Kö-
nigreich der Sinne“.  Dort versuchten die Hexen den Geheimnissen
der eigenen Sinne, durch „sehen, fühlen und riechen“ auf die
Spuren zu kommen. Im Museum Kaulfuss, dem größten privaten Ge-
würzmuseum der Welt, ging es auf Erkundungstour. Auf sage und
schreibe 1.400 Quadratmetern, verteilt auf vier Etagen gab es aller-
lei Kuriositäten zu bestaunen und Wissenswertes über die Ge-
schichte der Kräuter und Gewürze, sowie deren Handel und Heil-
wirkungen, zu erfahren.
Erstaunlich, welch unbeschreibliche Faszination.
Animiert von den exotischen Düften der verschiedensten Tee- und
Kaffeesorten kehren die Hexen, in Iphofen, in ein kleines, romanti-
sches Kaffee ein, um die Gaumenfreuden zu stillen. Frisch gestärkt
schlenderten sie durch die Iphöfer Altstadt in Richtung Markplatz, di-
rekt zur nächsten Attraktion des Tages. Dort hieß es einsteigen, in
die Pferdekutsche, zu einer gemütlichen Tour entlang der Stadt-
mauer mit ihren Türmen und Toren, u.a. das bekannte Rödelseer Tor,
in Richtung Wengert. Hoch oben auf dem Berg ging es vorbei an
den bekannten Iphöfer Weinlagen Julius-Echter-Berg, Kronsberg,
Kalb und Domherr., sowie den Hängen des Schwanbergs, der mit
saftigen, reifen Rotweintrauben protzte. Die Hexen erfuhren wäh-
rend der Kutschfahrt durch die Wengert sehr viel Wissenswertes
über den Weinanbau, sowie die große Brandbreite an Reb- und
Traubensorten. Das Klappern der Pferdehufe  weckte Erinnerungen,
wie es früher einmal war. Eine Rast in einer gutbürgerlichen Win-
zerstube nutzten alle, um sich bei leckeren Vesper und einem guten
Trocken Frankenwein zu stärken. Die Kutschfahrt durch die Wengert,
versetzte die Hexen kurzweilig zurück in die gute alte Zeit.
Ein herrlicher Tag neigte sich dem Ende zu. Ein besonderes Lob für
die hervorragende Organisation ergeht an Oberhexe Edeltraud. 

ZUM VORMERKEN:
VCC-Faschingseröffnung am 11. 11. 2017 in den Mainfrankensä-
len Veitshöchheim. 
Lassen Sie sich einladen, zum speziellen Faschingsparty-Pro-
gramm der ROSSINIS, zum Träumen, Mitsingen und Tanzen.

Verschönerungsverein 
Veitshöchheim e. V.

Liebe Mitglieder, liebe Veitshöchheimer Blumenfreunde!
Inzwischen haben wir die Preisträger des diesjährigen Blu-
menwschmuckwettbewerbs ermittelt.
Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge der Kategorie I:
Preisträger Blumenschmuck 2017 Gewerbe
Hotel-Cafe Müller,  Herr Strohofer
Pizzeria La Gondola,  Fam.Burdy
Ratskeller, Restaurant, Popp-Heilmann
Hotel am Rokokogarten, Frau Ronge
Ristorante Tiramisu, Herr Gagstetter
Restaurant und Cafe,  Fischerbärbel, Fam. Bartsch
Ferienhaus Wiek, Fam. I. u.B. Wiek
Schreibwaren Götz, Fam. Götz
Cafe und Restaurant Sonnenschein, Herr Menikheim
Friseursalon Schmitt, Frau Evelin Schmitt
Hotel-Wirtshaus, Spundloch, Familie Obert
Hotel am Main,  Frau von Droste

In der Kategorie II – großer Blumenschmuck:
Fam. Backmund – Herr Baer – Familie Bartsch – Familie Baumgart –
Herr Brenz – Frau Fleischer – Fam. Goßmann – Fam. Götze – Fam.
Grieb – Fam. Grimm – Fam. Huttner – Fam. Kaiser – Frau Knoblich –
Frau Löser – Fam. Nützmann – Fam. Röhm – Fam. Röhn II – Fam.
Schuller – Herr Waldeck-Düll – Fam. Winter – Fam. Wittstadt – Fam.
Wolf
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Die Gewinner im Bereich kleiner Blumenschmuck werden in der
kommenden Woche veröffentlicht.
Heute schon möchten wir Sie darauf Aufmerksam machen, das die
diesjährige Jahreshauptversammlung am 15. 11. 2017 (Mittwoch)
stattfinden wird. Gez. Bernd Wiek ( Schriftführer)

Ortsverband
Veitshöchheim

GESUNDHEITSBADEN  IM   SEPTEMBER 2017
Im September fahren wir zum Gesundheitsbaden nach Bad Staffel-
stein wie immer am letzten Dienstag im Monat und das ist der 26.
September 2017, Abfahrt 12.30 Uhr an den Mainfranken.
Um fast das Hundertfache übertrifft die Summe an gelösten Mine-
ralstoffen der kostbaren Bad Staffelsteiner Ursole die Mindestwerte
für anerkanntes Heilwasser.
Ihre Anmeldung nehme ich gerne vom 20. 9. bis 25. 9. 2017 unter  Tel.
98708, Ch.Teroerde, entgegen. Christel Teroerde

Rosen-Früchte im Herbst
Der Herbst zeigt sich durch buntes Laub und Früchte. Auch wenn Rosen
hauptsächlich wegen ihrer Blüte gepflanzt werden, können Sie die Ro-
sensaison verlängern. Die Experten der Bayerischen Gartenakademie zei-
gen Ihnen, dass Rosen auch nach der Blüte den Garten noch zieren.

Die Früchte der Rosen, die Hagebutten, sind ein attraktiver und
haltbarer Herbstschmuck. In herbstlichen Gebinden und Dekoratio-
nen findet man immer wieder Zweige mit unterschiedlichen Hage-
buttenformen und -farben. Für Wildtiere bieten Rosen Schutz und
Nahrung. Nicht nur Wildrosen bilden Hagebutten, auch manche Gar-
tensorten tragen nach der Blüte Früchte.
Attraktive Wildrosen
Wildrosen sind in der Regel einmalblühend und bilden anschlie-
ßend schöne, meist rote und kugelige Früchte aus. Es gibt jedoch Ar-
ten, deren Früchte flaschenförmig oder schwarz gefärbt sind. Die Ha-
gebutten werden von vielen Tieren gefressen und schließlich auch
verbreitet. Am bekanntesten ist sicherlich die heimische Hundsrose
Rosa canina mit einfachen, rosafarbenen Blüten. Sie liefert draußen
in der Flur Pollen für verschiedene Insektenarten. Im dichten Zweig-
gestrüpp nisten Vögel, und Nützlinge nutzen die Hundsrose als
Überwinterungsraum.
In Norddeutschland findet man häufig die Kartoffel-Rose Rosa ru-
gosa. Sie ist landschaftsprägend im Nordseegebiet und verdrängt so-
gar andere Pflanzen. Häufig wird sie als Windschutz-Hecke einge-
setzt. Auch die Kartoffel-Rose ist einfachblühend und besitzt
dunkelrosa und manchmal weiße Blüten. Die Früchte sind größer, ku-
geliger und weicher als bei der Hundsrose.
Gartenrosen mit Früchten
Aufgrund ihrer langen Blütezeit sind viele einfach blühende oder halb-
gefüllte Gartenrosen auch für Insekten sehr attraktiv. Schneidet man
die Blütenstände nach dem ersten Flor zurück, bilden sich im August
und September erneut Blüten. Nach dem Verblühen des zweiten Blü-
tenflors gibt es Sorten, die Hagebutten entwickeln, auch wenn dies
gar nicht der Hauptaspekt der Rose ist. Die Hagebutten der Strauch-
rose ‘Mozart‘ stehen in Büscheln, sind klein, rund und orangefarbe-
nen. Wie auch die Kleinstrauchrose ‘Canzonetta‘ bilden noch viele
andere Rosen Früchte aus, wenn man die verblühten Blütenstände
belässt – und überraschen manchmal mit Hagebutten.
Hagebutten zum Verzehr
Spezielle Hagebuttenrosen sind „Vitaminrosen“, denn die Früchte
sind tatsächlich vitaminreich. Besonders in den Herbst- und Winter-
monaten verzehrt man deshalb gerne Fruchtrosen. Bei der Verar-
beitung werden die mit Härchen besetzten Samen entfernt. Diese
können Juckreiz verursachen. Vielerorts in Bayern kennt man die Ha-
gebuttenkonfitüre unter dem Namen „Hiffenmark“. Die getrockneten
Schalen und Kerne werden auch zur Teebereitung verwendet. Aus
Hagebutten kann man Liköre und Fruchtweine herstellen. Probieren
Sie einzelne Früchte auch mal roh. Dann entfernen Sie einfach die
Samen.
Wenn Sie Hagebutten als Lebensmittel verwenden, dürfen es nur
Früchte von unbehandelten Rosen sein. Pflanzenschutzmittel sollten
während des Jahres nicht angewendet worden sein.
Das Merkblatt der Bayerischen Gartenakademie „Hagebuttenrosen
– Rosenschmuck im Herbst“ finden Sie im Internet http://www.lwg.
bayern.de/gartenakademie/gartendokumente/infoschriften/086623/
index.php
Hier erhalten Sie ausführliche Informationen zu den einzelnen Frucht-
rosen-Arten und -Sorten.

Und außerdem:
– www.lwg.bayern.de/gartenakademie/index.php (die Internetseiten

der Bayerischen Gartenakademie)
– www.lwg.bayern.de/gartenakademie-infoschriften – Infoschriften
– www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gartentipps – jede Woche

neu
– www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gemueseblog – Neues aus

dem Schaugarten
– www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gartencast – Gartentipps zum

Hören
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an das Gartente-
lefon (0931/9801-147) oder schreiben Sie eine E-Mail an bay.gar-
tenakademie@lwg.bayern.de

Isolde Keil-Vierheilig, Bayerische Gartenakademie
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Logopädische Praxis 
Micha Nassauer

WIR SIND UMGEZOGEN!
Seit dem 11. 9. finden Sie uns 
in der Stifterstraße 16 
in 97209 Veitshöchheim.

Telefon (09 31) 40 44 094 · micha.nassauer@t-online.de

E N T L A U F E N
Unsere Katze Selma ist An-
fang September nicht mehr
nach Hause gekommen.
Sie ist ca. 5 Monate alt,

nicht gechipt und sehr zutraulich. Ihr Fell ist unregelmäßig
in überwiegend dunklen Farben gemustert (schildpatt).
Bitte melden unter Tel.: 97142. – auch ihr Bruder Fritz
vermisst sie sehr.

Wir haben Abschied genommen.
Mein lieber Ehemann

Heinz Schediwy
ist am 24. August 2017 verstorben.

Die Urnenbeisetzung hat im
engsten Kreis stattgefunden.

Ein herzliches Vergelt’s Gott Herrn Pfarrer Borawski
für die tröstenden Worte und die Trauerfeier!

Für alle erfolgte und zugedachte Anteilnahme sage ich
auf diesem Wege herzlichen Dank!

Erika Schediwy
Leichtackerstr. 3 a · 97209 Veitshöchheim

Rufen Sie mich bitte vorher auf meiner Mobilfunk-Nummer an!

Kulturherbst vom 22.9. bis 15.10.2017

Kirchstraße 17 · 97209 Veitshöchheim · Tel. 0931/98142
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 7.30–18.00 Uhr

Samstag            7.30–16.00 Uhr

– Saftiger Putenrollbraten 
aus der Puten-Oberkeule kg 6,99 €

– „Schweizer“-Pfanne mit Champignons 100 g 0,89 €
– Hackfleisch gemischt vom Schwein und Rind

oder Schweine-Hackfleisch gemahlen je 100 g 0,66 €
– Gelbwurst* auch mit Petersilie 

auch ca. 250-g-Stücke je 100 g 0,89 €
– Cabanossi* oder gekochte Bauchrolle

mit Pfeffer*, *geräuchert je 100 g 1,09 €
– Rauchfrische Putenwiener im Saitling 100 g 0,88 €
heiß aus dem Ofen:
– Gegrillter Schweine-Bauch 100 g 0,99 €
frische Salate aus unserer Salattheke:
– Club-Salat 100 g 1,09 €
– Weißkrautsalat 100 g 0,39 €
aus unserer Käseecke:
– Holl. Leerdammer 45 % Fett i. Tr. 100 g 1,39 €
*Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.
Frickel Verkaufs GmbH & Co. KG · Max-Planck-Straße 10 · 97318 Kitzingen · Telefon (09321) 32069

Angebote Woche 39, gültig ab Mo., 25. 9., bis Sa., 30. 9. 2017 

Wir haben geschlossen
vom 1. bis 3. Oktober 2017.
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Veitshöchheim: 1-Zimmerwohnung zu verkaufen,

10. Stock, 36 qm, Tiefgaragenstellplatz, 81.000 Euro
VHB. Telefon (01 71) 4 73 72 18

Anlässlich meines

85. Geburtstages
wurden mir viele Aufmerksamkeiten durch

Glückwünsche, Blumen, Geschenke, Besuche
und Anrufe entgegengebracht. Hierfür möchte
ich mich bei allen Verwandten, Freunden und

Bekannten recht herzlich bedanken.

Kurt Scheuring
Ve i t s h ö c h h e i m , im August 2017 

Anzeigenschluss 
für die nächsten beiden Ausgaben

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Veitshöchheim
(Nummer 39) erscheint am Montag, dem 2. Oktober 2017. 
Anzeigenschluss hierfür ist am Dienstag, dem 26. September
2017, um 16.00 Uhr.

Das darauf folgende Mitteilungsblatt (Nummer 40) 
erscheint dann am Montag, dem 9. Oktober 2017. Hierfür ist
der Anzeigenschluss festgesetzt auf Mittwoch, 4. Oktober
2017, um 10.00 Uhr.

Unsere Anzeigenvertreterin vor Ort in Veitshöchheim:

Frau Reinhilde Keller
Telefon (09 31) 4 52 91-49

Telefax (09 31) 4 52 91-52

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

� Flyer aller Art
� Plakate
� Prospekte
� Visitenkarten
� Briefpapier
� Briefhüllen
� SD-Sätze
� Formulare
� Blocks
� Imagebroschüren
� Programme
� Festschriften
� Bücher
� Vereinszeitungen

� Broschüren
� Trauerdrucksachen
� Gutscheine
� Diplomarbeiten
� Hochzeitskarten
� Hochzeitszeitungen
� Einladungen
� Eintrittskarten
� Mailings
� Aufkleber
� T-Shirts
� Autobeschriftungen
� Banner
� Fahnen

Wir entwerfen und drucken für Sie:

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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Metzgerei
Tel. (09 31) 9 48 27

Angebot gültig 
vom 27. 9. bis 2. 10. 2017

Flach

Schweinefilet „Rustico“
mit leckerer Spinat-Käse-Schinken-Füllung kg  11,90
Sauerbraten fertig eingelegt, aus der Keule kg  10,90
Rippchen gekocht kg 6,90
Jägerbraten lecker gefüllt kg 7,90
Hinterschinken, gekocht 100 g 1,29
Hausmacher Weiße 100 g 0,99
Hausmacher Leberwurst im Ring 100 g 0,75
Fleischsalat oder 
Kräuter-Fleischsalat 100 g 0,79
Bayerischer Emmentaler 100 g 0,89

knusprig gebratene Grillhaxe Stück 3,30

Am Samstag, den 30. September
– bitte bis Freitag, 29. 9., vorbestellen –

Metzgerei Martin Flach
Danziger Straße 1, 97209 Veitshöchheim

Ab 22. September 2017, frischer, fränkischer

FEDERROTER FEDERROTER und 

FEDERWEISSERFEDERWEISSER
bei Weinbau OSKAR GLÜCKERT

97209 VEITSHÖCHHEIM · Thüngersheimer Str. 28
Telefon (09 31) 95 02 68

Verkauf: Di.–Fr. 17.30–21.00 Uhr 
Sa.–So. 15.00–21.00 Uhr 

Genießen Sie mit uns die Zeit des Federweißen!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Melanie Seybold
Stresemannstraße 1
97209 Veitshöchheim
Tel. 09 31 - 260 805 20

Öffnungszeiten:
Dienstag - Mittwoch - Freitag 8.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag 8.30 –20.00 Uhr
Samstag 8.00– 13.00 Uhr

Seit 25 Jahren Pflege mit Herz!
Ihr freundlicher Pflegedienst für 
Stadt und Landkreis Würzburg

Mobiler Therapie- & PflegedienstMobiler Therapie- & Pflegedienst

Uta KnoblochUta Knobloch
� (09 31) 30 40 480  www.Sozialstation-mit-Herz.de

Zugelassen bei allen
Krankenkassen!
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Anwaltskanzlei
Dieter Popel

Tätigkeitsschwerpunkte:
· Familienrecht
· Verkehrsrecht
· Sozialrecht

Tiergartenstraße 4a · 97209 Veitshöchheim
Telefon (09 31) 35 82 30 55 · Fax (09 31) 35 82 30 56

info@kanzlei-popel.de · www.kanzlei-popel.de

Kompetenz seit 25 Jahren!

Interessensschwerpunkte:
· Mietrecht
· Vertragsrecht
· Erbrecht

Wir sind von Montag bis Samstag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr für Sie da.
Telefon (09 31) 40 40 97 26 oder Fax (09 31) 40 40 98 45 www.rewe.de

Roth oHG
97209 Veitshöchheim
Pont-l-’Évêque-Allee 1

Angebote gültig vom 25. 9. bis 30. 9. 2017

Für Druckfehler keine Haftung.
Jeden Tag ein bisschen besser.

Mittwoch:

1/2 Hähnchen gegrillt 2,50
Donnerstag:

Haxen knusprig gegrillt 6,–
Schäufele gegrillt 7,–
Hähnchen-Hotline: 46 55 98 48

Zwiebel-Lauch
Deutschland, KL 1 € –,39
Paprika rot
Deklaration laut Etikett (1 kg = 1,80 €) 500-g-Pack € –,90
Trauben hell
kernlos (1 kg = 2,38 €) 500-g-Schale € 1,19

Erdinger 
Weißbier
versch. Sorten (1 L = 1,30 €)
+3,10 € Pfand 20 x 0,5 L-Fl € 12,99
Hähnchenbrustfilet

1 kg € 5,55

Therapeut sucht 2–3 Zimmer-Wohnung 
in VHH/Margetshöchheim, gerne Altbau, Terasse, 

Garten. Zahle 300,– € für Vermittlung.
Telefon (09 31) 45 20 49 36


